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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie entwickelte sich der Bestand an sozialen Wohnungen in Baden-Württem-
berg und im Landkreis Böblingen im Speziellen in den Jahren 2013 bis 2018?

2. Welche Maßnahmen wurden und werden von der Landesregierung ergriffen
(2013 bis 2018), um die Zahl des sozialen Wohnraums in Baden-Württemberg
und im Landkreis Böblingen im Besonderen zu fördern?

3. Wie hoch ist die Anzahl der Menschen, die keine Sozialwohnung beziehen
können, trotz generellem Anspruch in Baden-Württemberg und im Landkreis
Böblingen im Speziellen?

4. Wie hoch waren die Landeszuschüsse im Bereich des sozialen Wohnungs-
marktes hinsichtlich der fünf größten Städte Baden-Württembergs (Einwohner-
zahl) im Rückblick auf die Jahre 2013 bis 2018?

5. Wie gliedert sich die Verteilung der Bewohner von Sozialwohnungen in Baden-
Württemberg und Landkreis Böblingen im Speziellen auf (Unterscheidung nach:
Familienstand der Bewohner, darunter Alleinerziehende; Alter der Bewohner,
in Altersgruppen unterteilt [0 bis 3 Jahre, 4 bis 10 Jahre, 11 bis 17 Jahre, 18 bis
30 Jahre, 31 bis 45 Jahre, 46 bis 60 Jahre, ab 61 Jahre]; Geschlecht; beruflicher
Status der Bewohner; Staatsangehörigkeit der Bewohner; durchschnittliche An -
zahl der Bewohner je Wohnung; durchschnittliche Größe der Wohnungen;
durchschnittlicher Bezugszeitraum der Bewohner)?

6. Wo befinden sich die Sozialwohnungen geografisch betrachtet im Hinblick auf
den Landkreis Böblingen?

Kleine Anfrage

des Abg. Harald Pfeiffer AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Sozialer Wohnungsbau – Kennzahlen und Maßnahmen 

in Baden-Württemberg
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7. Nach welchen Kriterien werden soziale Wohnungen an Leistungsempfänger
in Baden-Württemberg vergeben?

8. Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit bis zum Bezug einer Sozialwoh-
nung in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen im Speziellen?

9. Welche Organisationen bzw. Institutionen sind in Baden-Württemberg und im
Landkreis Böblingen im Speziellen mit der Beschaffung, Erweiterung, Erhal-
tung und Zuteilung von sozialen Wohnungen befasst?

10. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für eine Sozialwohnung in Ba-
den-Württemberg und im Landkreis Böblingen im Speziellen (Unterschei-
dung nach: Kaltmiete, sprich Nettogrundmiete; Warmmiete, sprich Kaltmiete
zuzüglich der Nebenkosten)?

04. 02. 2019

Pfeiffer AfD

B e g r ü n d u n g

Sozialer Wohnraum – und zwar die Verfügbarkeit, die Schaffung und die Orga -
nisation von der Vergabe von sozialem Wohnraum – ist eine essenzielle Frage.
Diese Kleine Anfrage soll dem Fragesteller einen Überblick sowohl über seinen
Wahlkreis als auch das gesamte Bundesland verschaffen und als Fundament für
weitergehende Fragen dienen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 12. April 2019 Nr. 5-2700.03/34 beantwortet das Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie entwickelte sich der Bestand an sozialen Wohnungen in Baden-Württem-
berg und im Landkreis Böblingen im Speziellen in den Jahren 2013 bis 2018?

Zu 1.:

Die Gemeinden sind nach dem Wohnungsbindungsrecht des Landes zur Überwa-
chung der Einhaltung der Sozialbindungen des dortigen landesseitig geförderten
Mietwohnungsbestandes verpflichtet und haben für die ordnungsgemäße Erfüllung
dieses Überwachungsauftrags wohnungsbezogene Daten festzustellen und diese
zu speichern. Aus diesen Dateien oder Karteien sind Bestandsmitteilungen abzu-
leiten.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau führt als oberste Fach-
aufsichtsbehörde landesweite Erhebungen des gebundenen Wohnungsbestandes
bei allen Gemeinden des Landes durch. So hat das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau in den Jahren 2014/2015 eine umfassende Erhebung
durchgeführt. Der Erhebungsgegenstand war auf den sozial gebundenen Miet-
wohnungsbestand beschränkt, der zumindest auch mit Landesmitteln gefördert
wurde. Der betrachtete Entwicklungszeitraum des Wohnungsbestandes erstreckte
sich bis zum Jahr 2030. Stichtag der Bestandsfeststellungen war der 31. Dezem-

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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ber 2014, sodass ab diesem Stichtag Angaben zum sozial gebundenen Wohnungs-
bestand gemacht werden können. Für die Mitteilung der Entwicklung des gebun-
denen Mietwohnungsbestandes war bis zum Jahr 2017 ein jährlicher Eintrag, da-
nach waren Angaben für die Jahre 2020, 2025 und 2030 gefordert.

Insgesamt haben sich 830 Gemeinden an dieser Erhebung beteiligt. Nicht zu be -
rücksichtigen waren künftige, bindungsbegründende Förderungen ebenso wie noch
nicht unternommene vorzeitige und vollständige und damit bindungsverkürzende
Darlehensrückzahlungen. Des Weiteren waren auch ausschließlich kommunal ge-
förderte Wohnungen nicht einzubeziehen.

Das Ergebnis der ausgewerteten gemeindlichen Mitteilungen zum gebundenen
Mietwohnungsbestand zum 31. Dezember 2014 lag mit landesweit 63.197 Wohn -
einheiten erheblich über der Ausarbeitung und Prognose der Kommission zur Un-
tersuchung der Wohnungsversorgung in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2000,
die bereits für das Jahr 2009 nur noch einen Bestand im Umfang von 46.000
Wohnungen erwarten ließ.

Die Erhebung wurde durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau in den Jahren 2017/2018 für den Stichtag 31. Dezember 2017 und die
Entwicklungszeiträume in den Jahren 2020, 2025 und 2030 wiederholt, um die
vorhandene Datengrundlage zu aktualisieren. Im Zuge dieser Erhebung gingen
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau insgesamt 1.003 Mit-
teilungen zu. Damit konnte eine deutlich größere Breitenwirkung erreicht werden,
die die Belastbarkeit des Erhebungsergebnisses stärkt. Vor allem vermittelt das
Abfrageergebnis durch die gesteigerte Rücklaufquote bei einer gemeindescharfen
Betrachtung ein wesentlich ausgeprägteres Abbild der tatsächlichen Verhältnisse.

Für den erfragten Zeitraum des Bestandes sozial gebundener Mietwohnungen im
Jahr 2013 kann allerdings auf kein Auswertungsergebnis zurückgegriffen werden,
da belastbare Ergebnisse erstmals im Zuge der Erhebung der Jahre 2014/2015 er-
zielt werden konnten.

Aufgrund der eingangs dargelegten deutlich höheren Belastbarkeit und Relevanz
ist eine aktuelle Bestandsangabe aus der zuletzt durchgeführten Abfrage zum 
31. Dezember 2017 abzuleiten. Durch Auswertung der gemeindlichen Mitteilun-
gen zum gebundenen Sozialmietwohnungsbestand kann von einem durchschnittli-
chen jährlichen Rückgang von knapp über 2.000 Wohnungen bis zum 31. Dezem-
ber 2020 (beginnend ab 2018) ausgegangen werden, der nach dem Jahr 2020 bis
zum Jahr 2025 deutlich geringer ausfällt.

Die Bestandsmitteilungen der Gemeinden summieren sich für das Jahr 2017 als
derzeit aktuellster Zeitpunkt auf einen Gesamtbestand im Umfang von 58.416 ge-
bundenen Sozialmietwohnungen. Geht man von einem jährlichen Rückgang von
zunächst rund 2.000 Wohnungen aus, so ist zum Stand 31. Dezember 2018 ein
Gesamtbestand von rund 56.000 Sozialmietwohnungen anzunehmen.

Zu beachten ist, dass es sich bei den mitgeteilten Erhebungsergebnissen aus -
schließlich um Angaben der für die Erfassung dieser Daten zuständigen Gemein-
den handelt.

2. Welche Maßnahmen wurden und werden von der Landesregierung ergriffen
(2013 bis 2018), um die Zahl des sozialen Wohnraums in Baden-Württemberg
und im Landkreis Böblingen im Besonderen zu fördern? 

Zu 2.:

Das hierfür zuständige Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau er-
stellt Programme zur Wohnraumförderung des Landes. Diese gelten zumeist – je-
doch nicht notwendigerweise – für die Dauer eines Kalenderjahres oder bei Dop-
pelprogrammen für die Dauer von zwei Jahren. Die Förderprogramme sind die
Grundlage der Fördermaßnahmen. Aufgrund ihres befristeten Geltungszeitraums
sind bei der Aufstellung der Folgeprogramme Fortschreibungen möglich, die sich
auch aus den Erfahrungen der Praxis der vorangegangenen Förderperioden ablei-
ten lassen. Mit der flexiblen Programmgestaltung kann somit rasch auch auf kurz-
fristig eingetretene Veränderungen reagiert werden.
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Nach dem Jahr 2011 wurden die Bewilligungsvolumina der Förderprogramme
kontinuierlich erhöht. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Bewilligungsvolumina der Wohnraum-
förderprogramme sowie deren Belegung durch Förderanträge – jeweils ab dem
Jahr 2011 – dargestellt.

Die mit der Antragsbelegung verdeutlichte Programmnachfrage wird neben dem
jeweiligen Bewilligungsvolumen vor allem durch die Angebotsstruktur der För-
derprogramme bestimmt:

Mit dem Landeswohnraumförderungsprogramm 2012 wurde die Gebietskulisse
der sozialen Mietwohnraumförderung, die im Programm 2011 noch auf die Groß-
und Universitätsstädte und sonstige Hochschulstandorte begrenzt war, auf die
Verdichtungsräume des Landes und damit um alle übrigen Gemeinden der landes-
planerischen Gebietskategorie I erweitert. Zu der Eigentumsförderung trat eine
Modernisierungsförderung für Wohnungseigentümergemeinschaften, die die da-
hingehenden Förderangebote der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auch für
diese teilrechtsfähigen Gemeinschaften zugänglich machte. Die KfW-Kredite
wurden somit durch die Förderbank als Verbandskredite an die Eigentümerge-
meinschaften durchgeleitet. 

Das Landeswohnraumförderungsprogramm 2013 stellte den Erwerb neuen Wohn-
raums als förderfähige Maßnahme der Errichtung von Sozialmietwohnungen
gleich und bezog die Begründung von Miet- und Belegungsbindungen als Be-
standmaßnahmen in den Angebotskatalog mit ein. Die Modernisierungsförderung
im Mietwohnungsbestand wurde nicht mehr mit Sozialbindungen verknüpft und
die Förderung für Wohnungseigentümergemeinschaften sah eine zusätzliche Ver-
billigung der bereits zinsvergünstigen Angebote der KfW vor.

Mit dem Landeswohnraumförderungsprogramm 2015/2016 wurde das zinslose
Förderdarlehen in der sozialen Mietwohnraumförderung bei gleichzeitiger Aus-
weitung der Gebietskulisse auf alle Großen Kreisstädte und den Stadtkreis Baden-
Baden eingeführt. Das gleichfalls zinslose Modernisierungsförderdarlehen für den
Mietwohnungsbestand wurde um einen Zuschuss erweitert und das Förderdar -
lehen der Eigentumsförderung auf 0,95 Prozent verbilligt.

Die grundlegendsten und weitreichendsten Veränderungen in der Programmarchi-
tektur brachten die Programmjahre 2017, 2018 und 2019, mithin die Programme
Wohnungsbau BW 2017 und das Doppelprogramm Wohnungsbau BW 2018/
2019.

Das Bewilligungsvolumen wurde jeweils auf 250 Millionen Euro pro Programm-
jahr erhöht. Erstmalig wurden die Programminhalte unter Einbeziehung der
Wohnraum-Allianz und damit einem Expertengremium erarbeitet, das an der Er-
stellung der Förderprogramme beteiligt war.
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Die Gebietskulisse der sozialen Mietwohnraumförderung wurde aufgelöst und die
Fördertatbestände mit einem landesweiten Angebot verbunden. Das Förderdar -
lehen der sozialen Mietwohnraumförderung kann wahlweise vollständig durch
 einen Zuschuss in Höhe des Barwerts des Darlehens substituiert werden. Möglich
sind auch Kombinationen eines teilweisen Darlehens mit einer Zuschussge-
währung im Übrigen. Die Dauer der Zinsverbilligung und der Sozialbindung ist
durch den Antragsteller in mehreren Varianten bestimmbar; die Bindungszeit -
räume betragen mindestens 10 und längstens 30 Jahre. Die Höhe der Sozialmiete,
die durch prozentuale Abschläge auf die jeweilige ortsübliche Vergleichsmiete er-
mittelt wird, kann im Bereich von Abschlägen zwischen 20 bis 40 Prozent ge-
wählt werden. Die für die Förderung berücksichtigungsfähigen Kosten werden
modular und damit getrennt nach Bau- und Grundstückskosten ermittelt. Das Mo-
dul der Baukosten ist mit einer Festbetragsfinanzierung zugunsten kostengünsti-
gen Bauens gekoppelt. Die Eigentumsförderung wurde gestärkt und ebenfalls eine
Festbetragsfinanzierung für kostengünstiges Bauen einbezogen. Der Zins des För-
derdarlehens ist dort auf 0,5 Prozent abgesenkt.

Übergreifend wurden die Einkommensgrenzen für die Erteilung von Wohnbe-
rechtigungsscheinen einerseits, für den Zugang zur Eigentumsförderung anderer-
seits um durchschnittlich zehn Prozent angehoben.

3. Wie hoch ist die Anzahl der Menschen, die keine Sozialwohnung beziehen
können, trotz generellem Anspruch in Baden-Württemberg und im Landkreis
Böblingen im Speziellen?

5. Wie gliedert sich die Verteilung der Bewohner von Sozialwohnungen in Ba-
den-Württemberg und Landkreis Böblingen im Speziellen auf (Unterscheidung
nach: Familienstand der Bewohner, darunter Alleinerziehende; Alter der Be-
wohner, in Altersgruppen unterteilt [0 bis 3 Jahre, 4 bis 10 Jahre, 11 bis 
17 Jahre, 18 bis 30 Jahre, 31 bis 45 Jahre, 46 bis 60 Jahre, ab 61 Jahre]; Ge-
schlecht; beruflicher Status der Bewohner; Staatsangehörigkeit der Bewoh-
ner; durchschnittliche Anzahl der Bewohner je Wohnung; durchschnittliche
Größe der Wohnungen; durchschnittlicher Bezugszeitraum der Bewohner)?

8. Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit bis zum Bezug einer Sozialwoh-
nung in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen im Speziellen? 

10. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für eine Sozialwohnung in Ba-
den-Württemberg und im Landkreis Böblingen im Speziellen (Unterscheidung
nach: Kaltmiete, sprich Nettogrundmiete; Warmmiete, sprich Kaltmiete zu-
züglich der Nebenkosten)?

Zu 3., 5., 8. und 10.:

Die Fragen zu den Ziffern 3, 5, 8 und 10 werden aufgrund des Sachzusammen-
hangs gemeinsam beantwortet.

Die Beantwortung der oben aufgeführten Ziffern, die detaillierte Fragen zum so-
zialen Wohnungsbau im Land und speziell im Landkreis Böblingen beinhalten,
erfordert eine Erhebung bei allen Gemeinden des Landes und speziell bei den Ge-
meinden des Landkreises Böblingen. Aufgrund des damit verbundenen nicht ver-
tretbaren Aufwands wurde von einer landesweiten Abfrage aller Gemeinden ab-
gesehen, sodass die Beantwortung der Fragestellungen insoweit auf die Gemein-
den des Landkreises Böblingen beschränkt wird. Bei den dortigen Gemeinden
wurde eigens eine gesonderte Abfrage durchgeführt.

Die Gemeinden sind zuständige Stellen nach dem Landeswohnraumförderungs -
gesetz (LWoFG) und dadurch gesetzlich dazu verpflichtet, die hierzu notwendi-
gen Daten zu erheben, sie zu speichern und zu diesem Zweck eine Wohnungskar-
tei/-datei anzulegen.

Demgegenüber werden Angaben zum Familienstand, beruflichen Status und zur
Staatsangehörigkeit der Bewohnerschaft durch die Gemeinden nicht notwendig
erfasst und konnten somit auch nicht übernommen werden.
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Vor diesem Hintergrund einer zulässigen Datenverarbeitung umfasst der für die
Abfrage verwendete Erhebungsbogen statthafte Fragen zur Bewohnerschaft des
noch miet- und belegungsgebundenen zumindest landesseitig geförderten Miet-
wohnungsbestandes (Sozialmietwohnungsbestand). Sollte sich in der jeweiligen
Gemeinde kein gebundener Sozialmietwohnungsbestand (mehr) befinden, waren
ausschließlich die Fragen Ziffer 1 und 2 des Erhebungsbogens zu beantworten.

An der Erhebung haben sich insgesamt 20 der 26 dem Landkreis Böblingen zu-
gehörigen Gemeinden beteiligt. Die Auswertung der Fragen nach der Bewohner-
struktur, der Wohnungsgrößen, des Nutzungszeitraums und der Miethöhe stützt
sich auf die gemachten Angaben der beteiligten Gemeinden.

Insgesamt 16 Gemeinden erklärten, keine Angabe zu der Anzahl der wohnberech-
tigten Personen, die keine Sozialmietwohnung beziehen können, machen zu kön-
nen. Laut Angaben der übrigen vier teilnehmenden Gemeinden lässt sich für den
Landkreis Böblingen die Summe an wohnberechtigten Personen ohne verfügbare
Sozialmietwohnung mit 1.223 Personen beziffern.

Die Auswertung der eingegangen und verwertbaren Erhebungsangaben hat fol-
gende durchschnittliche Altersstruktur der Bewohner von Sozialmietwohnungen
im Landkreis Böblingen ergeben:

Deutlich erkennbar ist die zunehmende Anzahl der Bewohnerschaft in Sozial-
mietwohnungen mit fortschreitendem Alter. Die überwiegende Anzahl an Perso-
nen, die eine Sozialmietwohnung im Landkreis Böblingen bewohnen, befinden
sich danach in einem Alter über 61 Jahren. Mit rund 54 Prozent liegt die Mehrheit
bei den weiblichen Bewohnern. Die wohnberechtigten Haushalte weisen im
Durchschnitt eine Größe von 2,33 Personen auf, bei einer durchschnittlichen
Größe der Wohnfläche der Sozialmietwohnungen von 64 m². Der durchschnittli-
che Nutzungszeitraum der wohnberechtigten Mieter liegt nach Angaben der betei-
ligten Gemeinden bei 14,5 Jahren.

Die Frage nach den Mietkosten konnte von insgesamt sieben Gemeinden beant-
wortet werden, deren Mitteilungen folgende Durchschnittwerte ergeben: 

Keine der befragten Gemeinden sah sich in der Lage, Auskunft über die durch-
schnittliche Wartezeit bis zum Bezug einer Sozialmietwohnung zu geben.
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4. Wie hoch waren die Landeszuschüsse im Bereich des sozialen Wohnungsmark-
tes hinsichtlich der fünf größten Städte Baden-Württembergs (Einwohnerzahl)
im Rückblick auf die Jahre 2013 bis 2018? 

Zu 4.:

Zur Beantwortung der Frage nach der Höhe der Landeszuschüsse im Bereich des
sozialen Wohnungsmarktes hinsichtlich der fünf größten Städte Baden-Württem-
bergs wurde die Bewilligungsstelle, die Landeskreditbank Baden-Württemberg
(L-Bank), um Erstellung einer entsprechenden Förderbilanz gebeten. Grundlage
hierfür war die Verteilung der Mittel der Landeswohnraumförderung in den Jah-
ren 2013 bis 2018 in den Städten Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg im
Breisgau und Heidelberg. Für die Erzeugung der nachfolgenden tabellarischen
Übersichten wurde auf die Bewilligungszahlen und auf die o. g. Städte als Investi-
tionsort abgestellt. Bewilligungen sind die Förderzusagen der Bewilligungsstelle,
mit der der Antragsteller einen Anspruch auf die Förderung erlangt. 

In den nachfolgenden Tabellen werden die Bewilligungssituationen getrennt nach
Förderbereichen und Bewilligungsjahren in den erfragten Gemeinden abgebildet.
Dabei wird die Anzahl der ausgesprochenen Bewilligungen und die Höhe des
Darlehens- und Subventionsvolumens betrachtet. Die jeweils rechte Spalte der
Übersichten veranschaulicht die Anzahl der entsprechend bewilligten Wohnein-
heiten.
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Mit einem bewilligten Subventionswert in Höhe von rund 27 Mio. Euro macht der
Bereich der Mietwohnraumförderung im Neubau den größten Anteil am Gesamt-
subventionswert in Höhe von rund 43 Mio. Euro in Stuttgart aus. Dies entspricht
einem prozentualen Anteil von weit über 50 Prozent. Danach folgt der Belegungs-
rechtserwerb, der in den Jahren 2016 bis 2018 ein Subventionsvolumen in Höhe
von gut 7 Mio. Euro aufweist. Durch das für den Mietwohnungsneubau bewilligte
Subventionsvolumen soll der Bau von insgesamt 532 neuen Wohnungen geför-
dert werden, während die Eigentumsförderung mit einem Fördermittelvolumen
von knapp 7 Mio. Euro auf insgesamt 247 zu fördernde Wohneinheiten zielt. Der
obenstehenden Übersicht kann darüber hinaus entnommen werden, dass mit einer
Anzahl von 3.220 Wohneinheiten in der Landeshauptstadt Stuttgart in absoluten
Zahlen die meisten Wohnungen bewilligt worden sind.

Auch in der Förderbilanz der Stadt Karlsruhe kann mit einem Subventionsvolu-
men in Höhe von rund 31 Mio. Euro für den Neubau von insgesamt 576 Miet-
wohnungen der höchste Anteil am Gesamtsubventionsvolumen im Bereich der
Mietwohnraumförderung abgelesen werden. Danach folgt mit einem Subventi-
onsvolumen in Höhe von rund 10 Mio. Euro der Fördertatbestand des Belegungs-
rechtserwerbs. Wie auch in der Landeshauptstadt Stuttgart liegt der Schwerpunkt
der bewilligten Wohneinheiten mit einer Anzahl von 1.120 in der Modernisie-
rungsförderung für Wohnungseigentümergemeinschaften.



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 5656

Etwa 50 Prozent der bewilligten Fördermittel sind im Gebiet der Stadt Mannheim
ebenfalls im Mietwohnungsneubau zu verzeichnen. Darüber hinaus ist ein ver-
hältnismäßig hoher Anteil der Subventionierung im Rahmen der Eigentumsförde-
rung festzustellen. Mit insgesamt 1.227 Wohneinheiten wurden die meisten Woh-
nungen im Bereich der Modernisierungsförderung im Rahmen der Mietwohn-
raumförderung bewilligt.
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Der Übersicht für Heidelberg kann die gleiche Schwerpunktsetzung wie in den
Städten Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim entnommen werden. Auch im Ge-
meindegebiet Heidelberg ist ein verhältnismäßig hoher Anteil der Subventions-
mittel für die Eigentumsförderung mit rund 2 Mio. Euro im Zeitraum 2013 bis
2018 für die Förderung von 93 Wohneinheiten festzustellen. Der Förderbilanz
kann darüber hinaus entnommen werden, dass in absoluten Zahlen mit 640 Wohn -
einheiten in Heidelberg die wenigsten Wohneinheiten im Vergleich zu den Städ-
ten Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Freiburg i. Br. für eine Förderung mit
Mitteln der Landeswohnraumförderung bewilligt worden sind.
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Wie in allen vorgenannten Städten liegt das Schwergewicht der Wohnraumförde-
rung des Landes in Freiburg im Breisgau im Bereich des Mietwohnungsneubaus.
Die verhältnismäßige Verteilung der Subventionsmittel entspricht der der Städte
Stuttgart und Karlsruhe.

6. Wo befinden sich die Sozialwohnungen geografisch betrachtet im Hinblick auf
den Landkreis Böblingen?

Zu 6.:

Wie in der Äußerung zu Ziffer 1 ausgeführt, ist gerade für gemeindebezogene
Auswertungen der kommunalen Bestandsmitteilungen auf die aktuelle Erhebung
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zum Stand 31. De-
zember 2017 zu rekurrieren. Dieses repräsentative Ergebnis landesweit gebunde-
ner und landesseitig geförderter Sozialmietwohnungen wurde zur Beantwortung
auf die Auswertungsebene der Gemeinden im Landkreis Böblingen herunterge-
brochen. Die untenstehende Übersicht listet alle zahlenmäßig identifizierbaren ge-
meindlichen Bestandsmitteilungen auf, wobei die Gemeinden alphabetisch ange-
ordnet sind. Nicht erfasst sind die Gemeinden, die sich zwar rückgemeldet haben,
deren Mitteilung aber keine verwertbare Angabe enthielt.
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7. Nach welchen Kriterien werden soziale Wohnungen an Leistungsempfänger in
Baden-Württemberg vergeben?

Zu 7.:

Die Fragestellung zielt auf die „Vergabe“ von Sozialwohnungen und nimmt daher
Bezug auf die soziale Mietwohnraumförderung, vor allem deren Rechtsfolgen.
Nach § 15 Abs. 1 LWoFG sind Sozialmietwohnungen ausschließlich wohnberech-
tigten Haushalten zu überlassen. Diese gesetzliche Verpflichtung richtet sich an
die Vermieter landesseitig geförderten und sozial gebundenen Mietwohnraums.
Die wohnberechtigten Haushalte sind jedoch nicht Leistungs- oder Förderemp-
fänger, sondern Begünstigte der Wohnraumförderung. Die Förderung richtet sich
indessen an Investoren oder Dritte, die bereit sind, Mietwohnraum zu schaffen
und sich als Gegenleistung dauerhaft Sozialbindungen zu unterwerfen. Diese Bin-
dungen verpflichten die Förderempfänger/Vermieter, den gebundenen Wohnraum
wohnberechtigten Haushalten auf der Grundlage eines schuldrechtlichen Verhält-
nisses, d. h. eines Mietvertrages, zu einer reduzierten Miete (Sozialmiete) zum
Gebrauch zu überlassen.

Um den Förderzweck zu erreichen, darf der Vermieter einem wohnberechtigten
Haushalt den Zugang zu Sozialmietwohnraum allein gegen Nachweis und Über-
gabe eines gültigen Wohnberechtigungsscheins ermöglichen, der nach einer Ein-
kommens- und Vermögensprüfung von der zuständigen Gemeinde auf Antrag zu
erteilen ist. Die Ermittlung des Einkommens des Wohnungssuchenden und seiner
Haushaltsmitglieder dient der Prüfung der Einhaltung der maßgeblichen Einkom-
mensgrenze. Weitere Voraussetzung für die Erteilung eines Wohnberechtigungs-
scheins ist neben dieser Einkommensschwäche, dass der oder die Wohnungssu-
chende überhaupt antragsbefugt ist. Die Antragsbefugnis setzt voraus, dass sich
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der Wohnungssuchende nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich des Gesetzes
aufhält und rechtlich und tatsächlich in der Lage ist, für sich und seine Haushalts-
angehörigen auf längere Dauer einen Wohnsitz zu begründen und dabei einen
selbstständigen Haushalt zu führen (§ 4 Abs. 7 LWoFG).

Entsprechend wurde im Rahmen der Umfrage durch die den Gemeinden des Land -
kreises Böblingen als (einziges) Kriterium zur Überlassung einer Sozialmietwoh-
nung die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins genannt.

Der landesweit verwendbare Wohnberechtigungsschein vermittelt keinen einklag-
baren Anspruch auf die Vermietung einer Sozialmietwohnung. Er ist jedoch Vor-
aussetzung für die Aufnahme des Haushalts in den Kreis berechtigter Mieter ge-
förderter Wohnungen.

Den wohnberechtigten Haushalten ist der Zugang zu Sozialmietwohnraum nach
gleichen Kriterien zu gewähren. Eine soziale Mietwohnraumförderung, die einen
allgemeinen Ansatz verfolgt, geht daher von der Gleichbehandlung der Wohnbe-
rechtigten aus.

Eine weitere „Steuerung“ bei der Überlassung von Sozialmietwohnungen durch
Vorgaben des Landes besteht indes nicht. Vermieter größerer Wohnungsbestände
sind bei der Vermietung jedoch an die Beachtung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes gebunden.

Zusätzliche Anforderungen bestehen dann, wenn die Mietwohnraumförderung in
Ausnahmefällen mit strengen – landesseitigen – Sonderbindungen versehen sind,
wonach der geförderte Wohnraum allein ganz bestimmten Personengruppen in-
nerhalb des Kreises der Wohnberechtigten vorzubehalten ist. Die mietweise Über-
lassung einzelner Wohnungen kann dann nur an Haushalte erfolgen, die einer sol-
chen Personengruppe angehören. Zudem kann das Auswahlrecht der Vermieter
auch durch Benennungs- oder Besetzungsrechte der Standortgemeinde einge-
schränkt sein.

9. Welche Organisationen bzw. Institutionen sind in Baden-Württemberg und im
Landkreis Böblingen im Speziellen mit der Beschaffung, Erweiterung, Erhal-
tung und Zuteilung von sozialen Wohnungen befasst? 

Zu 9.:

Die sozial orientierte Eigentumsförderung des Landes dient dem Zweck, einkom-
mensschwächeren Haushalten den Weg in Wohneigentum zu ebnen. Sie richtet
sich somit an private Bauherren oder Käufer, die das geförderte Objekt als Eigen -
tümer auch selbst nutzen möchten. Anders verhält es sich bei der sozialen Miet-
wohnraumförderung, mit der die Schaffung fremd zu nutzender und sozial gebun-
dener Wohneinheiten erstrebt wird. Als Adressaten kommen alle Investoren in
den Mietwohnungsbau, aber auch Kommunen in Betracht. Überwiegend werden
die entsprechenden Förderangebote durch Wohnungsunternehmen nachgefragt,
wobei die kommunalen Wohnungsunternehmen (zumeist in der Rechtsform der
GmbH) den größten Teil der Antragsteller ausmachen. Zu kleineren Teilen vertre-
ten sind Wohnungsgenossenschaften, Privatpersonen und Kommunen.

Dr. Hoffmeister-Kraut

Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau
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